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1 
Einleitung 

Die Europäische Verfassung ist zum politischen und juristischen Thema geworden, bald 
fünfzig Jahre nach der Gründung der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl1. 
Joschka Fischer schlägt als deutscher Außenminister vor, eine europäische Verfassung 
zu entwickeln2, Wolfgang Schäuble und Karl Lamers fordern, ebenso wie jetzt der 
deutsche Richter am Europäischen Gerichtshof von Luxembourg, Günter Hirsch, einen 
europäischen Verfassungsvertrag3, der Bundespräsident Johannes Rau „eine föderale 
Verfassung für Europa“4 statt des von Jacques Delors vorgeschlagenen „contrat de 
mariage“5, während in der Literatur die von Verfassungsrichter Dieter Grimm
aufgeworfene Frage diskutiert wurde und wird, ob Europa eine Verfassung braucht6. 
Schon wird das in Tampere/Helsinki vom Europäischen Rat eingesetzte Gremium zur 
Ausarbeitung einer europäischen Grundrechte-Charta als Modell für einen europäischen 
Verfassungskonvent angesehen7, ebenso wie die Charta selbst schon als Vorform oder 
Teil einer europäischen Verfassung gilt. In seiner Entschließung vom 18. November 
1999 zur Vorbereitung der Reform der Verträge und der nächsten Regierungskonferenz 
betont das Europäische Parlament8, 

2 
„daß die Aussicht auf eine erweiterte Union die Eröffnung eines 

verfassungsgebenden Prozesses erforderlich macht, an dessen Anfang eine 
Vereinfachung und Rationalisierung der Verträge stehen muß, um diese für die 
Bürger transparenter und verständlicher zu machen“;  

3 
Es stellt sich dabei „auf den Standpunkt, daß die Ausarbeitung der Charta der 

Grundrechte integrierender Bestandteil dieses verfassungsgebenden Prozesses sein 
muß“, wobei es für „die Konstitutionalisierung der Union“ den Vorschlägen der „Drei 
Weisen“ folgend9 die Aufteilung der Verträge in einen „konstitutionellen Teil“ und einen 
zweiten Teil vorschlägt, „in dem die anderen Bereiche des derzeitigen Vertrags 
festgelegt werden“10.  

4 
Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die den Begriff der Verfassung für die 

Europäische Union ablehnen, allen voran zwei bedeutende frühere Richter am 
Bundesverfassungsgericht. Paul Kirchhof sieht durch eine europäische Verfassung die 
Verbindlichkeit der nationalen Verfassung in Gefahr und fordert statt dessen „ein für 
jedermann einsichtiges Statut“; er hält es deswegen für11  

5 
„so wichtig, daß wir nicht von einer Verfassung sprechen, weil nur so die 

Verbindlichkeit der erprobten Verfassungsordnungen, die ihren Beitrag zur 
europäischen Integration leisten, aufrecht erhalten bleiben“.  

6 
Für Dieter Grimm gibt es ohne Volk keine Verfassung. Zwar sei die Europäische 

Union durchaus „verfaßt“, aber im Unterschied zu den Mitgliedstaaten nicht durch eine 
Verfassung, sondern durch die Verträge. Was diese von einer Verfassung unterscheide, 
sei12  

7 
„das Zurechnungssubjekt oder die Legitimationsgrundlage. Bezogen auf 

Europa, hat die Grundentscheidung weder eine europäische Gesellschaft noch gar 
ein europäisches Volk getroffen, und sie wird einem solchen auch nicht 
zugeschrieben. Die Entscheidung (sc. über Art und Form der politischen Einheit) ist 
vielmehr von den Mitgliedstaaten getroffen worden, und nur von ihnen kann sie 
auch wieder geändert werden. Wie eine Verfassung den Staat konstituiert, 
konstituieren auf diese Weise zwar die Verträge die Union. Aber es handelt sich 
nicht um einen Akt der Selbstkonstitution, sondern der Fremdkonstitution. Nicht 
Europa gibt sich eine Grundordnung, sie wird ihr vielmehr von den Mitgliedstaaten 
gegeben“.  

8 
Die These, Verfassungsgebung für Europa sei ausgeschlossen, da es an einem 

Volk fehle13, hält Grimm heute allerdings so nicht mehr aufrecht. Aber: Die Frage nach 
der europäischen Verfassung ist ihm zufolge die Frage nach einem europäischen Staat, 



und für einen europäischen Verfassungsstaat sei „die Zeit auch heute noch nicht reif“14. 

9 
Ich halte diese Diskussion um eine europäische Verfassung oder gar einen 

europäischen Staat für akademisch und unergiebig. Ein europäischer Staat - auch als 
Bundesstaat - in der klassischen Form kann nicht das Ziel sein. Das Geniale an dem 
von Jean Monnet und Robert Schuman vor 50 Jahren entwickelten Ansatz ist gerade die 
Überwindung des klassischen Nationalstaates, der als Garant der inneren und äußeren 
Sicherheit seine Bewährungsprobe nicht hat erfüllen können15. Auch darum, ob Europa 
eine Verfassung braucht, kann es nicht gehen. Die Gemeinschaftsverträge sind, wie es 
der Europäische Gerichtshof wiederholt betont hat, die Verfassung der Gemeinschafts 
bzw. der Union16. Auch nach der frühen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, stellt der EWG-Vertrag „gewissermaßen die Verfassung 
dieser Gemeinschaft dar“17. Freilich ist es, wie ich im folgenden zeigen werde, eine 
Verfassung im weiteren Sinne, ohne Staat und, wenn man will, auch ohne Volk.  

10 
Mir geht es im folgenden um das Verständnis und die Fortentwicklung der Verträge 

der Europäischen Union als Komplementärverfassung oder, wie Romano Prodi im 
Anschluß an den Präsidenten des EuGH, Gil Carlos Rodriguez Iglesias sagt, der 
„Verfassungs-Charta“ der EU18, dies aber im Kontext der nationalen Verfassungen. Rufe 
nach einer Verfassung für Europa implizieren, daß die durch die Verträge konstituierte 
supranationale öffentliche Gewalt keine „verfaßte“ Gewalt sei, und delegitimieren damit 
die Europäische Union in ihrer bestehenden Form. Die Debatte um die Verfassung 
Europas darf die erreichte politische Friedensordnung nicht destabilisieren. Statt das 
Rad neu zu erfinden muß über die Verbesserung der Verfassung, die Demokratisierung, 
Konsolidierung und Effektivierung des Bestehenden nachgedacht werden. Nur 
schrittweise, nicht in einem Wurf wird die von Johannes Rau geforderte „föderale 
Verfassung für Europa“19 entstehen.  

11 
Hierfür ist zunächst eine Verständigung über Begriff und Funktion der Verfassung 

nützlich, zumal wenn es letztlich darum geht, die schrittweise Konstituierung, den 
Ausbau und die Demokratisierung europäischer Hoheitsgewalt als Verfassungsgebung 
zu betrachten (dazu I.). In diesem Prozeß bewirken die sukzessiven Integrationsakte, 
d.h. Vertragsschluß und -revisionen, ja sogar die Verträge über die Erweiterung der 
Union, die Entstehung und den Ausbau einer neuen Verfassungsebene und damit 
Änderungen zugleich auf der nationalen wie auf der europäischen Verfassungsebene 
(dazu II). Die europäische Union kann deswegen im Blick auch auf die Erweiterung nur 
als Gesamtsystem, als Verfassungsverbund konsolidiert und demokratisiert werden, d.h. 
unter Berücksichtigung einerseits der Effizienz und Bürgernähe der europäischen 
Institutionen und andererseits der Funktionsfähigkeit der mitgliedstaatlichen 
Institutionen, auf die das europäische System sowohl aufbaut als auch in seiner 
praktischen Arbeit angewiesen ist (dazu III.).  

I. Begriff und Funktion der Verfassung  

12 
Was ist und welche Funktionen erfüllt eine Verfassung? Dies ist eine ewige Frage. 

Wer aber über das Thema „Welche Verfassung für Europa“ spricht, muß sich darüber 
Gedanken machen, wovon er eigentlich spricht. Im frühen Konstitutionalismus bedeutete 
Verfassung gegenüber dem Monarchen Machtbegrenzung, Bindung der Gewalt von 
Staat und Monarch, vor allem auch Schutz der Menschenrechte, d.h. Abgrenzung der 
staatlichen von der gesellschaftlichen Sphäre20. Art. 16 der Menschen- und 
Bürgerrechtserklärung von 1789 lautet demgemäß: 

13 
„eine Gesellschaft, in der die Verbürgung der Rechte nicht gesichert ist und die 

Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung“.  

14 
Interessanterweise ist hier nicht vom Staat die Rede, so wie das nach der 

deutschen Tradition üblich wäre21. Entscheidend ist die Festlegung der Rechte und der 
Teilung der Gewalten, d.h. Verfassung ist eine Ordnung des Rechts, die sich auch mit 
der Teilung, damit der Festlegung, Zuordnung und Begrenzung von Funktionen befaßt. 
Daß dabei weniger die Ausgrenzung und der Schutz privater Freiheitsräume, sondern 
vielmehr die einheitsstiftende, politische Ordnung konstituierende Kraft der Verfassung 
im Vordergrund steht, beschreibt sehr anschaulich Hasso Hofmann im Blick auf das 
„Verfassungsfieber“ zur Zeit der französischen Revolution22:  

15 
„Was die Menschen überwältigte, war das positive Gefühl, durch eine 

Verfassung in einem allumfassenden Sinne zu Herren des eigenen Schicksals zu 
werden, allein und gemeinsam, jeder für sich und alle zusammen... Als Verheißung 



der Einrichtung souveräner menschlicher Selbstbestimmung hatte der 
Verfassungsbegriff den Charakter eines Zukunftsentwurfs, eines Plans, der 
Eröffnung eines neuen Zeitalters“.  

16 
Der „enthousiasmierende Pathos der Freiheit und der menschlichen Gleichheit“23 ist 

nicht auf ein bestimmtes, durch die Sprache, ethnische Abstammung oder Kultur 
geprägtes Volk bezogen, sondern auf die Menschen in einem bestimmten Territorium. 
„Der gemeinsame Wille zur politischen Vereinigung unter bestimmten Grundsätzen einer 
Verfassung“ ist die Wurzel der französischen Nation, nicht Sprache, gemeinsame 
Abstammung oder gar - wie seit Hegel in Deutschland - der mystifizierte Staat24. In der 
französischen Revolution ist dagegen das Gesetz als „der Wille der revolutionär sich 
vereinheitlichenden Nation ‚vergöttlicht’“25. Auch bei Kant ist „ein Staat (civitas) die 
Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“26; die im Staat sich 
organisierende Menge von Menschen definiert sich selbst durch die Verfassung als 
Volk27.  

17 
Weder der Staat, noch das Volk ist also der Verfassung vorgegeben, vielmehr gibt 

es, wie Peter Häberle im Anschluß an Adolf Arndt und Rudolf Smend hervorhebt, „nur 
so viel Staat, wie die Verfassung konstituiert“28. Dabei ist Verfassung in Fortentwicklung 
klassischer kontraktualistischer Theorien29 als (fiktiver) Vertrag oder Ausdruck des 
immer neuen „sich-Vertragens“ zu verstehen, in der Dynamik der Entwicklung ihrer 
Inhalte ein „plébiscite de tous les jours“ (A. Rénan), in dem die Bevölkerung in einem 
bestimmten Gebiet zugleich  

18 
- sich Organe mit bestimmten Funktionen (klassisch: Legislative, Exekutive und 

Judikative) sowie Verfahren für ihre Besetzung und für ihr Handeln bzw. 
Zusammenwirken auf der Basis gemeinsamer Werte schafft,  

19 
- diese Organe mit bestimmten, d.h. begrenzten Kompetenzen zur Erfüllung 

bestimmter Ziele und Aufgaben im gemeinsamen Interesse (klassisch: Frieden, 
Sicherheit, Freiheit, Wohlfahrt etc.) ausstattet, und  

20 
- sich damit als Träger des so konstituierten Gemeinwesens, ja als die dafür 

verfassungsgebende Gewalt definiert und den status (negativus, positivus, activus) 
jedes einzelnen durch Grund- und Partizipationsrechte festlegt30.  

21 
Erst durch die Verfassung macht sich der Mensch zum Bürger des von ihm (mit-

)konstituierten Gemeinwesens, die Staatsbürgerschaft als (grund-)rechtlich, von 
Menschenwürde und Selbstbestimmung definierter Mitgliedschaftsstatus31 und die 
Existenz öffentlicher Gewalt rechtfertigt sich ausschließlich aus den in der Verfassung 
konsentierten bzw. von den geschaffenen Institutionen konkretisierten 
Gemeinwohlaufgaben. Verfassung begrenzt demgemäß nicht primär (staatliche) Gewalt, 
sondern ist für diese schlechthin konstitutiv, und hierin liegt die ihr gemeinhin neben der 
Organisations- und Begrenzungsfunktion zuerkannte, zentrale Legitimationsfunktion32. 
Entscheidend ist indessen die von Rudolf Smend herausgearbeitete Integrationsfunktion 
der Verfassung, als konsensuale Grundlage der politischen Einheitsbildung, 
Identifikation und damit auch Zugehörigkeit für den einzelnen33. Nicht die vorgegebene, 
kulturell, sozial oder gar ethnisch begründete Homogenität eines Volkes34, sondern, im 
Gegenteil, das gleiche Recht und die Freiheit anders sein zu können, d.h. in der 
Menschenwürde respektiert zu werden und autonom das eigene Leben gestalten zu 
können, sind Voraussetzung und Ziel der durch Verfassung sich - selbstreflexif -
konstituierenden Rechtsgemeinschaft.  

22 
Diese Rechtsgemeinschaft war früher regelmäßig der Staat. Deswegen wurden die 

Begriffe von Staat und Verfassung aufeinander bezogen, ja der Staat gedanklich 
vorausgesetzt35. Der Staat ist nach dieser Lehre letztverantwortlich, unentrinnbar, 
allumfassend verantwortlich für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, er ist dafür, anders 
als die Europäische Gemeinschaft, mit Kompetenz-Kompetenz ausgestattet36. 
Verfassung gibt ihm die nötige Ordnung, legitimiert und begrenzt die Staatsgewalt 
gegenüber dem einzelnen37. Dieses Bild paßt heute nicht mehr. Die Präambel des 
Grundgesetzes sieht das deutsche Volk (nicht den Staat) als „gleichberechtigtes Glied 
in einem vereinten Europa“ und bestimmt, zusammen mit Art. 23 I GG die Identität des 
deutschen Staates als Gliedstaat im supranationalen Verband38. Angesichts von 
europäischer Integration und Globalisierung relativiert sich die Staatlichkeit39, Konrad 
Hesse spricht von der „Dämmerung des Nationalstaats“40, ein „Europäischer 
Entstaatlichungsprozeß“ macht nach Hasso Hofmann aus den Mitgliedstaaten 
„integrierte Verfassungsstaaten“, der Staat ist zwar „noch nicht tot, aber 



entmythologisiert, 'entzaubert'“41. Zwar bleibt der Nationalstaat - auch in Bezug auf das 
Völkerrecht - das politische Handlungszentrum42, doch schon längst ist klar, daß er in 
der „postnationalen Konstellation“43 isoliert nicht in der Lage ist, die sich für die 
Menschen in Europa stellenden Aufgaben zu bewältigen. So pflanzt sich der Gedanke 
der „offenen Staatlichkeit“ (Klaus Vogel)44 fort in neuen Formeln, wie der des 
„kooperativen“ (Peter Häberle)45 oder des „kooperationsoffenen“ (Stephan Hobe)46

Verfassungsstaats“, bis hin zur „integrierte(n) Staatlichkeit als Staatsstrukturprinzip“ 
(Marcel Kaufmann)47.  

23 
Ähnlich wie der Staatsbegriff ist der Verfassungsbegriff (notwendig) im Wandel. Er 

setzt den Staat nicht voraus und ist nicht (mehr) notwendig auf den Staat bezogen48. Ein 
stärker instrumentaler Begriff49 muß an die Stelle des verabsolutierenden treten50. Staat 
ist nur eine, nicht aber die einzige Form, in der sich die Gesellschaft für die Zwecke des 
gemeinen Wohls organisiert. Er erlaubt, daß der Staat über sich hinaus wächst, 
„Verfassungselementeverträge“ (Christian Walter) können die Verfassung auf einer 
überstaatlichen Ebene ergänzen51, ohne die Verbindlichkeit der nationalen Verfassung 
als solcher in Frage zu stellen52. In Europa verbinden sich die aufeinander bezogenen 
nationalen und supranationalen Komplementärordnungen in einem Verfassungsverbund, 
dessen europäisches vertragliches Dach (die supranationaler Komplementärverfassung) 
mit den nationalen Auffächerungen (als Teilverfassungen) zusammengenommen die 
„Europäische Verfassung“ ist.  

24 
Diese Ausweitung des Verfassungsbegriffs begegnet durchaus kritischen Stimmen. 

Nach Walter Pauly wird zwar „schon jetzt das europäische Primärrecht als Verfassung 
angesehen“ dies entspreche „aber dem modernen Verfassungsbegriff bei weitem nicht“ . 
Doch was ist der „moderne Verfassungsbegriff?“. Wenn man mit Konrad Hesse
Verfassung als die rechtliche Grundordnung des Gemeinwesens begreift, steht der 
Anwendung des Begriffs auf überstaatliche Strukturen nichts entgegen. Entscheidend ist 
die Begründung und Legitimation einer unmittelbar auf den einzelnen bezogenen 
öffentlichen Gewalt, wie sie bisher ausschließlich im staatlichen Kontext auftrat, 
inzwischen aber auch auf einer den Staat übergreifenden Ebene.  

II. Elemente des europäischen Verfassungsverbundes  

25 
Was mit der Formel des europäischen Verfassungsverbundes gemeint ist, läßt sich 

aus dem Begriff nur rudimentär erschließen. Die wesentlichen Merkmale sind die 
originäre Begründung der europäischen Hoheitsgewalt (dazu 1.), die Betrachtung der 
europäischen Verfassungsgebung nicht als einmalige Setzung, sondern als Prozeß 
(dazu 2.), die Selbstdefinition der Bürger der Mitgliedstaaten als Legitimationssubjekt 
europäischer Hoheitsgewalt und damit als Träger der Demokratie (dazu 3.) und die 
Verschränkung und Integration der nationalen und europäischen Verfassungsebenen zu 
einer materiellen Einheit (dazu 4.).  

1. Originäre europäische Hoheitsgewalt  

26 
Die Vertragstheorien der klassischen Staatsphilosophie erleben in der 

europäischen Diskussion eine Renaissance53: Die Verfassung der supranationalen 
öffentlichen Gewalt beruht, formal jedenfalls, auf (völkerrechtlichen) Verträgen. Diese 
aber haben einen spezifischen, verfassenden Charakter, denn sie begründen eine 
unmittelbare Rechtsbeziehung zwischen der durch sie konstituierten Hoheitsgewalt und 
den Bürgern, die zugleich Legitimationssubjekt und Adressat der europäischen 
Rechtsetzung, Träger gleicher Rechte und Beteiligte im Prozeß politischen 
Willensbildung sind. Die Durchgriffswirkung ist nicht erst durch die Rechtsprechung des 
EuGH zur unmittelbaren Wirkung mancher Bestimmungen des Vertrags54 zum 
Charakteristikum dieser neuen Rechtsordnung geworden55. Für die Verordnung sieht 
Art. 249 EGV die unmittelbare Wirkung seit jeher vor. Die Form des völkerrechtlichen 
Vertrags zwischen den Mitgliedstaaten kann den verfassungsgebenden Charakter des 
Prozesses der Gründung und Fortentwicklung der Gemeinschaft bzw. Union nicht 
verdecken. Das durch die Integrationsklauseln der nationalen Verfassungen in 
Verbindung mit der Revisionsklausel des Unionsvertrags (Art. 48 EUV) festgelegte 
Verfahren ist nicht typisch als Verfahren der Verfassungsgebung und -änderung, kann 
unter den besonderen Bedingungen schrittweise föderativer Integration aber auch nicht 
als grundsätzlich ungeeignet angesehen werden56.  



27 
Die Verträge werden verhandelt und geschlossen durch die Regierungen, die dabei 

als Repräsentanten ihrer Völker handeln, sie werden ratifiziert gemäß den jeweiligen 
Bestimmungen des nationalen Verfassungsrechts und sie legen selbst fest, wie das 
Verfahren der Revision gestaltet ist. So sind die Verträge von Rom bis Amsterdam 
letztlich Ausdruck eines demokratisch legitimierten Konsenses der Völker der 
Mitgliedstaaten, sie stellen die schrittweise konstituierte, verfassungsrechtliche 
Grundlage einer nicht abgeleiteten57, sondern originär58 begründeten öffentlichen Gewalt 
auf europäischer Ebene dar59. Aufgrund der Öffnung der nationalen Verfassungen für 
umfassendere, supranationale Formen der Festlegung und Erfüllung von 
Gemeinwohlaufgaben, wie dies die Integrationsklauseln der nationalen Verfassungen 
andeuten, erfolgt europäische Verfassungsgebung gemäß den hier vorgesehenen und 
in Art. 48 EUV festgelegten Verfahren. Es bildet sich eine den nationalen Verfassungen 
komplementäre Verfassungsebene, bezogen auf die Bürger der Mitgliedstaaten in ihrem 
durch die Verträge begründeten, im Unionsvertrag von Maastricht auf den Begriff 
gebrachten Status als Unionsbürger. Aufgrund verfassungsgebender, nur formal 
völkerrechtlicher Verträge ist die klassische Nationalstaatlichkeit im europäischen 
Verfassungsverbund „aufgehoben“.  

28 
Damit findet die Frage nach dem Geltungsgrund des europäischen Rechts, ein 

großer Schulenstreit der letzten Jahre60, eine Antwort: Die völkerrechtliche 
Handlungsform ist nur Mittel für die Begründung einer originär verfaßten und 
schrittweise erweiterten und vertieften autonomen Hoheitsgewalt auf europäischer 
Ebene.  

2. Europäische Verfassungsgebung als Prozeß  

29 
Wenn Hasso Hofmann zu bedenken gibt, daß es für die Kappung des 

Ableitungszusammenhangs vom Staat, für die Ersetzung der „positivrechtlichen 
Gründungsgewalt der Staaten als 'Herren der Verträge' durch einen eigenen 
Gründungsmythos nach Art der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes“ an der 
notwendigen „revolutionären Situation“ fehle61, so übersieht er die Verheerungen zweier 
Kriege, die vor rund 50 Jahren Anlaß für den Gedanken der supranationalen Integration 
waren62.  

30 
Verfassung kann auch ein evolutionärer Prozeß sein und ist es in Europa seit 1950. 

Ein auslösender „constitutional moment“ war 1945 durchaus gegeben: Europa mußte 
anders verfaßt sein als durch souveräne Nationalstaaten, wenn ähnliche Katastrophen 
wie die zwei Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts künftig 
ausgeschlossen sein sollten. Revolutionär war das Konzept der Schaffung und 
schrittweisen Entwicklung supranationaler Hoheitsgewalt bis hin zur Konzentration der 
Währungssouveränität bei der EZB63. In diesem Sinne wurde dann auch die spätere 
Rechtsprechung des EuGH zur unmittelbaren Geltung einzelner Bestimmungen des EG-
Vertrags als Regeln einer autonomen, für den Bürger geltenden Rechtsordnung seit 
dem Urteil Van Gend & Loos (1963) als „stille Revolution“ bezeichnet (Spiros Simitis), 
der deutsche Richter am EuGH Günter Hirsch sprach vom „Urknall für das Entstehen 
der Gemeinschaft als Rechtssystem“64. Angesichts des so nach der Intention der 
Verträge erfolgten Ausbaus der Verfassung Europas besteht zwar keine Notwendigkeit, 
„die Herrschaftsbefugnisse der europäischen Institutionen neu zu begründen“, aber 
besteht auch, wie Hofmann meint65,  

31 
„kein Bedürfnis, durch einen solchen Gründungsakt gegen fremde Herrschaft 

und Bevormundung eins und frei zu werden und erst durch diese Freiheit Zukunft zu 
gewinnen“?  

32 
Die Zeiten sind heute gewiß andere als 1789: Dennoch, es ging 1950 um die 

Freiheit von der Geißel des Krieges, um den effektiven Schutz der Menschenrechte 
nicht durch, sondern gegen den (totalitären) Staat, heute geht es auch um Freiheit und 
Sicherheit gegenüber privater Wirtschafts- und Medienmacht, gegen international 
organisierte Kriminalität und Terrorismus, um den Schutz der globalen Umwelt: 
Globalisierung und digitale Revolution zwingen zu neuen Instrumenten politischer 
Steuerung, die mit den Modellvorstellungen klassischer, souveräner Staatlichkeit nicht 
mehr viel zu tun haben66. Das ist vielleicht keine Revolution, aber ein grundlegender 
Wandel ist im Gange, ein Prozeß, der den Staat aus seiner Schlüsselstellung des 
politischen Lebens und der Alleinverantwortung für das Gemeinwohl verdrängt.  



3. Europäische Demokratie der Unionsbürger  

33 
Gegen die Anerkennung des Verfassungscharakters der Verträge und der 

Legitimation der supranationalen öffentlichen Gewalt wird eingewandt, daß Demokratie 
in der Union gar nicht möglich sei: Es fehle am „demos“ als einer Voraussetzung von 
Verfassung und Staatlichkeit. In Ermangelung eines homogenen europäischen Volkes, 
einer gemeinsamen Sprache und, demzufolge, einer europäischen öffentlichen Meinung 
sei Demokratie in Europa nicht möglich67. Wer Grundrechte ernst nimmt, sieht in ihnen 
gerade im Gegenteil das Recht zur Diversität, dieses Recht jedes Menschen, anders zu 
sein und im Gemeinwesen so respektiert zu werden, einen wesentlichen Inhalt des 
konstitutionellen Grundkonsenes, auf dem das einende Band des 
„Verfassungspatriotismus“ (D. Sternberger)68 aufbaut. Das „revolutionäre“ der Integration 
ist die Verwirklichung einer „constitution of diversity“, einer Union der Völker unter 
Wahrung ihrer kulturellen und staatlichen Vielfalt, gegründet auf die Gleichheit der 
Unionsbürger im Recht, Gleichheit, die die Freiheit zum Anderssein mitgewährleistet -
ohne Staat. Joseph H.H. Weiler hat dieses „Principle of Constitutional Tolerance“ als die 
wichtigste verfassungsrechtliche Innovation dieser Zeit bezeichnet69. Mit dieser 
Prämisse haben sich die Völker der Mitgliedstaaten seit dem EWG-Vertrag schrittweise 
als Legitimationssubjekt der Europäischen Union selbst definiert und konstituieren 
zugleich als Staats- und Unionsbürger eine Ordnung, die demokratisch verfaßt ist70, mag 
auch mit dem Wandel zur politischen Union die Stärkung demokratischer Strukturen 
angezeigt sein.  

4. Nationale Verfassungen im europäischen Verfassungsverbund  

34 
Daß diese Konstituierung supranationaler öffentlicher Gewalt im Wege des 

Vertragsschlusses, der Vertragsrevisionen und Erweiterungsverträge, die Bildung einer 
„europäischen Verfassung“ möglich war, ohne daß - entgegen Paul Kirchhof - die 
nationalen Verfassungen ihre Verbindlichkeit verlieren71, beruht auf der Öffnung der 
Verfassungen durch die Integrationsklauseln. Diese sind nicht als Ermächtigung zur 
Delegation staatlicher Macht zu verstehen, sondern als Vorbehalt und 
Verfahrensregelung für die originäre Konstituierung supranationaler Hoheitsgewalt 
durch bestimmte Organe im Zusammenwirken mit den zuständigen Organen anderer 
Staaten, die ihrerseits als Vertreter ihrer Bürger handeln. Sie sind zugleich ein Vorbehalt 
für die Allzuständigkeit der nationalen Organe, der durch supranationale 
Verfassungsgebung aktualisiert wird und lassen die materiellen 
Verfassungsänderungen72 der nationalen Verfassung zu, die die Entwicklung der 
supranationalen Verfassungsebene bewirkt. Art. 23 I GG zieht daraus die 
verfahrensmäßigen Konsequenzen, indem er Übertragungen von Hoheitsrechten, durch 
welche „dieses Grundgesetz geändert oder ergänzt wird“ dem Verfahren der 
Verfassungsänderung nach Art. 79 III GG unterwirft. Die Doktrin in Österreich 
behandelte den Beitritt zur EU als „Gesamtänderung der Bundesverfassung“73, ohne daß 
die Verfassung textlich entsprechende Änderungen erfuhr.  

35 
Als Basis der supranationalen Konstruktion gelten die nationalen Verfassungen 

damit weiterhin unbeschränkt, aber nicht unverändert. Sie sind durch die europäischen 
Verträge in ein europäisches Verfassungssystem eingebunden, dessen materielle 
Einheit dadurch zum Ausdruck kommt, daß für jeden Fall trotz zweier formal autonomer 
Rechtsquellen stets nur eine rechtliche Lösung produziert wird. Das nationale 
Verfassungsrecht ist in seinem aktuellen Inhalt nur mit Blick auf die europäische 
Verfassungsebene zu verstehen, die europäische Ordnung kann nur aufgrund der 
demokratischen und rechtsstaatlichen Strukturen in den Mitgliedstaaten funktionieren. 
Beide Ebenen bilden zusammen ein System, eine „Doppelverfassung“74. Zu Gesetz und 
Recht iSd. Art. 20 III GG gehört auch das europäische Recht, einschließlich der 
Vorrangregel. Die Verschränkung beider komplementären Rechts- und 
Verfassungsebenen kommt sinnfällig in den europäischen Funktionen der Regierungen 
im Rat, der Parlamente bei der Kontrolle der Regierungen in dieser Funktion, aber auch 
bei der Umsetzung europäischer Richtlinien zum Ausdruck. Wie sie, so unterliegen auch 
nationale Gerichte und Verwaltungen europäischen Loyalitätsbindungen und handeln 
bei Vollzug von bzw. Urteilen aufgrund von europäischem Recht funktional als 
europäische Behörden. Dieser doppelte Loyalität entsprechen die zwei Identitäten der 
Bürger. Die notwendige Interaktion und Kooperation in der rechtlichen, politischen und 
administrativen Praxis der EU fördert dabei die spontane Entwicklung eines 



gemeineuropäischen Verfassungsrechts75 wie auch von Elementen einer gemeinsamen 
politischen Kultur.  

36 
Dies ist insbesondere im Blick auf den Schutz der Grundrechte deutlich, wie er vom 

EuGH prätorisch als Inhalt allgemeiner Rechtsgrundsätze auf der Basis der 
gemeinsamen Verfassungstraditionen und der EMRK entwickelt worden ist76. Art. 6 II 
EUV greift diesen Ansatz auf und verpflichtet die Union ausdrücklich zur Achtung der 
Grundrechte auf dieser Basis. Darüber hinaus aber bringen die Grundsätze und Ziele 
des Vertrags, die Diskriminierungsverbote und Freiheiten, die er dem Unionsbürger 
garantiert, einen Bestand an konsentierten Grundrechtsgehalten zum Ausdruck, der die 
fundamentalen Wertorientierungen der nationalen Verfassungen reflektiert77 und der 
nunmehr durch eine Grundrechte-Charta aktualisiert und konkretisiert werden soll.  

37 
Es entsteht damit ein System, in dem auf der Basis gemeinsamer 

Wertorientierungen die Erfüllung öffentlicher Aufgaben für den Bürger auf zwei Ebenen 
verteilt und der Schutz der individuellen Rechte mehrfach verbürgt ist. Im Europäischen 
Verfassungsverbund stabilisieren sich nationale und europäische Ebene gegenseitig 
durch ein System der Wechselwirkung von nationalen Struktursicherungs- und 
europäischen Homogenitätsklauseln (Art. 6, 7 EUV), durch die funktionale und vertikale 
Gewaltenteilung, durch ein integriertes Rechtsschutzsystem sowie die Interaktion 
nationaler Stellen in „europäischer Funktion“ bei Willensbildung und Vollzug - mit 
entsprechenden gegenseitigen Lerneffekten. Die Frage: Welche Verfassung für Europa? 
kann nach allem mit dem Hinweis auf die schon vorhandene Form des 
Verfassungsverbundes beantwortet werden, dessen Entwicklung hin auf mehr 
Demokratie und Effizienz vor allem im Blick auf die Erweiterung der Union freilich noch 
im vollen Gange ist.  

III. Stärkung der Legitimationsgrundlage der Europäischen Union  

38 
Die Fortentwicklung der Europäischen Union durch die anstehenden institutionellen 

Reformen und die Erweiterung muß mit der Einsicht und der Stärkung des Bewußtseins 
einhergehen, daß im europäischen Verfassungsverbund Verfassungsgebung nur ein 
schrittweiser Prozeß der Fortentwicklung des mehrstufigen Systems sein kann, wobei 
der europäische contrat social korrigiert, ergänzt und auf die Völker der Beitrittsländer 
ausgedehnt wird. Zur Stärkung und Verdeutlichung der Quelle der Legitimation der 
europäischen Union bedarf es keiner Verfassungsgebung im klassischen Sinne, 
sondern behutsamer Reformen, die die Beteiligung der Unionsbürger unmittelbarer, die 
Verantwortlichkeiten der Akteure deutlicher und die Beschlußverfahren effizienter 
machen. Nur in Stichworten können vorliegend die nötigsten Schritte in diesem Sinne 
angedeutet werden:  

1. Konsolidierung der Verträge statt Splitting  

39 
Erforderlich ist zunächst die Konsolidierung der Verträge, insbesondere des EU-

Vertrags und des EG-Vertrags. Die Überführung der drei Säulen in ein einheitliches 
System, verbunden mit der Klärung der Rechtspersönlichkeit der EU, erlaubt, das 
System als eine einheitliche supranationale Ordnung zu verstehen, in der für 
unterschiedliche Politikbereiche die Methode: supranationales Handeln oder 
intergouvernementale Zusammenarbeit, durchaus unterschiedlich sein kann. Auch der 
EG-Vertrag enthält diese Unterscheidung, wenn etwa die Wirtschafts- oder 
Beschäftigungspolitik im wesentlichen Sache der Mitgliedstaaten unter einer gewissen 
europäischen Kontrolle bleibt, die Agrar-, Verkehrs- oder Umweltpolitik dagegen Gebiete 
europäischer Rechtsetzung sind. Das von den Drei Weisen vorgeschlagene Splitting der 
Verträge78 ist unrealistisch, denn weder lassen sich Politikbereiche definieren, deren 
Bedeutung augenfällig gering ist, noch werden Mitgliedstaaten akzeptieren, daß 
Vertragsänderungen im vereinfachten Verfahren und mit qualifizierter Mehrheit 
beschlossen werden. Eine „Säuberung“ der Verträge von Sonderbestimmungen über 
Abstimmungsmodi, über die differenzierte Geltung des Gemeinschaftsrechts und die 
Vereinheitlichung der Beschlußverfahren im Sinne der durchgängigen Mitentscheidung 
des Parlaments bei grundsätzlich qualifizierter Mehrheit im Rat ist dagegen nützlich, um 
die Transparenz des Primärrechts zu steigern.  

2. Grundrechte-Charta als Stufe des verfassungsgebenden Prozesses  



40 
Der im Primärrecht zum Ausdruck kommende Wertekonsenses muß durch die 

Einfügung einer europäischen Grundrechte-Charta in den konsolidierten Vertrag 
bekräftigt und konkretisiert werden. Das Europäische Parlament sieht hierin einen Teil 
des geforderten „verfassungsgebenden Prozesses“ der Union79, der freilich nicht erst 
beginnt, sondern seit der Gründung der Gemeinschaft im Gange ist. Die Charta hilft 
indessen, dies auch für den Bürger deutlicher zu machen. Sie muß unter 
Berücksichtigung der EMRK und der im Vertrag bereits konsentierten Grundwerte, -
rechte und -freiheiten in einem breiten europäischen Diskurs heranwachsen. Der in
Tampere beschlossene Konvent kann nur als Initiator, Katalysator und „Schriftführer“ 
wirken, nicht als Quasi-Verfassungsgeber. Der bereits vorliegende, sehr beachtliche 
Entwurf einer Grundrechte-Charta80 ist für diese europaweit zu führende Debatte eine 
sehr nützliche Grundlage. Nur im (revidierten) Verfahren der Vertragsrevision kann die 
Charta letztlich aber für die EU verbindlich gemacht werden. Dabei ein neues 
europäisches Grundrechte- Gericht zu schaffen81, ist abwegig. Der EuGH ist neben den 
innerstaatlichen Gerichten, die ihm im Zweifel die Frage der Gültigkeit einer 
Gemeinschaftsregelung vorlegen82 bestens geeignet, einen effektiven Schutz zu 
gewährleisten. Zu klären sind indessen grundlegende Fragen, die sich auf die 
Bedeutung, den Inhalt und die Adressaten der Grundrechte-Charta beziehen. Letzteres 
entscheidet auch darüber, in welcher Form und wo die Charta in das Gefüge der 
Verträge einzubauen wäre.  

a. Zur Bedeutung der Grundrechte-Charta:  

41 
Es geht nicht um eine neue, EU-eigene EMRK und auch nicht um die Vorstufe einer 

neuen europäischen Verfassung. Vielmehr sollte die Diskussion um die Charta eine 
„Vergewisserung“ herbeiführen über die gemeinsame Wertebasis in der EU, 
insbesondere über den verfassungsrechtlichen Status des Unionsbürgers wie auch der 
Angehörigen von Drittstaaten in diesem System. Insofern trägt sie ganz wesentlich zur 
Bewußtwerdung darüber bei, daß es sich bei der EG um verfaßte, legitime und 
begrenzte, vom Bürger für seine eigenen Zwecke konstituierte öffentliche Gewalt 
handelt. Die im Vertrag zum Ausdruck gebrachten Grundsätze, Ziele, Gleichheits- und 
Freiheitsrechte der Bürger sind vielfach nur eine atypische Formulierung der in den 
Grundrechten der nationalen Verfassungen verankerten Wertorientierungen. Dies muß 
die Basis der in der Charta verankerten Grundrechte sein, die Rückführung der Ziele, 
Grundsätze und Freiheitsrechte auf ihre klassischen Grundrechtsgehalte ist zunächst 
nicht mehr als ein Prozeß der Vergewisserung und der Klärung, der beim Fortschritt von 
der Wirtschaftsgemeinschaft zur politischen Union unerläßlich erscheint. Dabei wird 
indessen auch die schon lange in der Praxis insbesondere des EuGH erkennbare 
Wechselwirkung zwischen der nationalen und europäischen Verfassungsebene 
exemplarisch verdeutlicht, denn die Verfassungen sind, wie die EMRK, das Fundament 
und Orientierungspunkt dieses Prozesses, und sein Ergebnis wird prägend auf das 
Grundrechtsbewußtsein in den Mitgliedstaaten zurückstrahlen.  

b. Inhalte der Grundrechte-Charta  

42 
Was die Inhalte der Charta betrifft, muß eine gewisse Parallelität, dh. Entsprechung 

von Grundrechtsstatus und Kompetenzzuweisungen in der EU angestrebt werden, wenn 
dem Bürger nicht etwas versprochen werden soll, was die Union einzulösen nicht 
imstande ist. Das Folterverbot (Art. 1 II) etwa oder die Abschaffung der Todesstrafe (Art. 
2 III des dem Konvent vorliegenden Entwurfs) sind keine Individualrechte, die einer 
reellen Grundrechtsgefährdung von Seiten der Union entsprechen. Umgekehrt kann 
fraglich sein, wie die Union Rechte auf rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz 
der Familie (Art. 9 II), auf Schutz der Kinder (Art. 9 III), das Recht auf Erziehung (Art. 12 
I) oder ein Recht auf Arbeit, auf Bildung u.ä. schützen soll. Hier fehlen weitgehend die 
Kompetenzen, und es spricht nichts dafür, daß die Regierungskonferenz die Absicht 
hätte, entsprechende Kompetenzen auf die EU zu übertragen. Dabei wird auch zu 
berücksichtigen sein, daß jedenfalls die Länder in Deutschland nicht wollen, daß über 
die Grundrechtsgarantien vorhandene, aber eng begrenzte Zuständigkeiten der EU, 
etwa im Bereich der Beschäftigungs- oder Sozialpolitik, im Blick auf die Pflichten aus 
der Grundrechte-Charta erweiternd ausgelegt werden.  

c. Adressaten der Grundreche-Charta  



43 
Das führt zu der dritten Grundfrage, wer Adressat der Grundrechte-Charta sein soll. 

Trotz der wohl fast konsentierten Auffassung, daß die Grundrechte für die Institutionen 
der EG und in den Mitgliedstaaten nur gelten sollen, soweit europäisches Recht 
umgesetzt oder angewendet wird83, ist die Frage nicht unwichtig. Art. 6 EUV unterwirft 
die Union der Achtung zentraler demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze, 
einschließlich der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Mit „Union“ sind hier auch die 
Mitgliedstaaten mit ihrem Handeln im Rahmen der 2. und 3. Säule gemeint84. Daß die 
Mitgliedstaaten ihrerseits an diese Grundsätze gebunden sind, ergibt sich zumindest 
aus Art. 7 EUV. Die Unterscheidung wird ohnehin schwierig, solange man mit der 
herrschenden Meinung und dem BVerfG davon ausgeht, daß die Union keine eigene 
Rechtspersönlichkeit hat85. Die Einfügung der Charta in den Unionsvertrag, etwa als 
Konkretisierung des Art. 6 II EUV, würde zur Folge haben, daß ohne gegenteilige 
Erklärung auch eine Bindung der Mitgliedstaaten in ihrem Handeln im Rahmen der 2. 
und 3. Säule anzunehmen wäre. Für diesen Fall wäre es auch unproblematisch, wegen 
der Grundrechtsrelevanz der Politik gerade im Rahmen der 3. Säule - auch im Blick auf 
Europol und Schengen sogar notwendig und sinnvoll -, auf das Straf- und Polizeirecht 
bezogene Grundrechte in den Katalog aufzunehmen. Wäre eine allgemeine Geltung 
auch für die Mitgliedstaaten als solche gewollt, so wären auch kulturelle und soziale 
Grundrechte sicherlich ein angemessener Bestandteil der Charta. Doch muß man sich 
darüber klar werden, was gewollt und politisch machbar ist, und dies ist auch für die 
spätere Verortung der Charta von Bedeutung, jedenfalls wenn sie rechtlich verbindlich 
und vor dem EuGH bzw. den nationalen Gerichten durchsetzbar sein soll. Daher ist ein 
behutsames, schrittweises Vorgehen ratsam. Vorerst sollte eine Charta für den 
Anwendungsbereich des EG-Vertrags ins Auge gefaßt werden, dann ihre Ausweitung 
auf die Politiken im Rahmen der 2. und 3. Säule der EU d.h. die Erweiterung des 
Katalogs entsprechend dem Kompetenzzuwachs der Union im Rahmen der notwendigen 
Konsolidierung der Verträge, schließlich vielleicht die Ergänzug und Verallgemeinerung 
der Geltung der Charta für die Union einschließlich ihrer Mitgliedstaaten, wodurch der 
Europäische Verfassungsverbund eine einheitliche, überall gleichermaßen verbindliche 
Wertbasis erhielte.  

3. Kompetenzverteilung zwischen nationaler und europäischer Ebene  

44 
Eine sicher berechtigte Forderung richtet sich auf eine Klärung der 

Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten. Indessen ist höchst fraglich, ob 
der Übergang vom System der finalen Zuweisung zum funktional definierten Katalog 
nach deutschem Muster86 das Problem lösen kann. Schon die verbreitete Klage über 
den stetigen Kompetenzabfluß von den Ländern zum Bund87 begründet ernste Zweifel. 
Eine gewisse Klarheit indessen würde eine systematische Aufgliederung nach 
exklusiven und konkurrierenden Kompetenzen der Rechtsetzung, einerseits, und 
Koordinierungs-, Förder- sowie Überwachungskompetenzen in bezug auf bestimmte 
nationale Politiken, andererseits, bringen. Der Schutz nationaler Kompetenz und 
Identität ist nicht Sache der staatlichen Verfassungsgerichte sondern der Vertreter der 
Mitgliedstaaten im Rat.  

45 
Der durch das Subsidiaritätsprinzip, die in Art. 6 III EUV verankerte Garantie der 

nationalen Identität der Mitgliedstaaten und konkrete Negativabgrenzungen in den 
Kompetenzvorschriften des EG-Vertrags, etwa durch den Ausschluß jeglicher 
Harmonisierung nach Art. 149 IV, 150 IV, 151 V EGV oder den Vorbehalt der vollen 
Wahrung der Verantwortung der Mitgliedstaaten in Art. 152 V oder Art. 64 I und 68 II 
EGV, bezweckte Schutz nationaler und evtl. auch regionaler Kompetenzräume könnte 
durch einklagbare „strukturelle oder föderale Grund- oder Statusrechte“ verstärkt 
werden88. Im Mehrebenensystem der EU mit der ihm eigenen doppelten 
Legitimationsstruktur sind nicht nur Bürger, sondern auch Staaten (und ansatzweise 
Regionen) Rechtssubjekte, deren Status im Gesamtsystem einer Klärung bedarf. Ganz 
wesentlich wird die Zuordnung und Ausübung immer primär eine politische Frage sein, 
für die weniger Kompetenzkataloge nach deutschem Muster als prozedurale Lösungen 
eine Garantie für tragfähige Ergebnisse sein werden. Insofern bürgen Rat und, in 
gewissem Umfang, auch der Ausschuß der Regionen eher für die Wahrung der 
Subsidiarität, als ein klarer Katalog der der EU bzw. den Mitgliedstaaten zugewiesenen 
Primär- oder Partialkompetenzen89. Die deutlichere Benennung staatlicher 
Autonomieräume und ihre letztlich gerichtliche Durchsetzbarkeit aber könnte als 
Gegengewicht zu den Kompetenzzuweisungen helfen, den Mitgliedstaaten eine gewisse 



Sicherheit in bezug auf die Wahrung ihrer Zuständigkeiten zu geben.  

4. Problematik und Grenzen erhöhter Flexibilität  

46 
Als weiteres, dringendes Anliegen für die Regierungskonferenz 2000 ist eine 

Vereinfachung der „Flexibilitäts“-Klauseln für die verstärkte Zusammenarbeit einer 
Gruppe von Mitgliedstaaten in der Diskussion, die weitere Integrationsschritte 
wünschen, aber dafür nicht die Zustimmung der übrigen Mitgliedstaaten finden90. Bei 
allem Verständnis für die Sorge um die Handlungsfähigkeit der Union ist hierbei 
indessen höchste Skepsis angebracht. Auf dem Spiel stehen der gleiche Rechtsstatus 
der Unionsbürger, das Prinzip der Solidarität und die rechtliche91 sowie politische 
Kohäsion der Union. Daß die Klauseln über die verstärkte Zusammenarbeit praktisch 
prohibitiv wirken, dürfte kein Zufall sein - nur so waren sie konsensfähig. Die Folge ist, 
daß die Option einer verstärkten Zusammenarbeit außerhalb der Verträge, politisch 
jedenfalls, nicht in Betracht kommt. Es besteht wohl auch Einigkeit darüber, daß diese 
Option nicht mehr bestehen soll. Je größer die Zahl der Mitgliedstaaten ist, desto höher 
ist allerdings in Bereichen der einstimmigen Entscheidung die Wahrscheinlichkeit einer 
Blockade. Dabei erscheint die These, daß die neuen Beitrittsländer die weitere 
Entwicklung der EU hemmen könnten, zumindest als vorschnell. Ihr Beitrittsgesuch ist 
auf die bestehende EU gerichtet, zu deren Grundlagen das Prinzip der dynamischen 
Fortentwicklung gehört. Hierüber muß Konsens erzielt werden. Aber nichts spricht dafür, 
daß sie darauf zielen, langfristig Mitgliedstaaten „zweiter Klasse“ zu sein. Kein 
gegenwärtiger Mitgliedstaat sollte sich hier auf das „hohe Roß“ setzen. Nicht der 
Ausschluß, sondern Inclusion und Rücksichtnahme sollte das Prinzip für die künftige 
Entwicklung sein. Wenn das jetzt erreichte Maß an Integration unwiderruflich und die 
Bindung in der EU nicht (nur) zwischen Staaten und Völkern, sondern auch zwischen 
Unionsbürgern maßgeblich ist, dann ist der auf die Staaten bezogene, 
intergouvernementalistische Ansatz der Flexibilität nicht zielführend. Ebensowenig kann 
andererseits künftig das (oft mißbräuchliche) allein auf nationale Souveränität pochende 
Veto bei Integrationsfortschritten akzeptiert werden. Der Schlüssel liegt in Art. 10 EGV 
mit der dort verankerten, politisch weitreichenden Solidaritätsverpflichtung aller 
Mitgliedstaaten. Danach ist ein Veto nur zulässig, wenn sachliche, evtl. auch 
verfassungsrechtliche schwerwiegende Gründe das Mitziehen unmöglich machen. Hier 
wären auch ein Alleingang einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die Ausgrenzung der 
betreffenden Unionsbürger oder gar die Verpflichtung wider Willen eine Respektlosigkeit 
und Verletzung des Solidaritätsprinzips. Entsprechende Begründungspflichten und 
Verfahren finden sich bereits im positiven Vertragsrecht92.  

Ausblick  

47 
Die Verfassung der Europäischen Union ist nicht die eines Staates und sollte nicht 

dem Muster des klassischen Nationalstaats nachgebildet werden. Die Frage danach, 
welche Verfassung für Europa angemessen ist, findet im Ansatz des europäischen 
Verfassungsverbundes eine Antwort. „Europäische Verfassung“ ist danach das 
föderative System von nationalen Teilverfassungen und supranationaler 
Komplementärverfassung, im Sinne des „multilevel constitutionalism“. In diesem 
Rechtsverbund93 sind Bürger und Staaten Rechtssubjekte, die öffentliche Gewalt ist 
Trägern verschiedener Handlungsebenen anvertraut, „Souveränität“ wird damit teils 
durch nationale, teils gemeinsam durch europäische Organe ausgeübt und, wenn es 
eine Kompetenz-Kompetenz gibt, liegt sie bei den Mitgliedstaaten und der EU 
gemeinsam. Für die Bewußtwerdung der Subjektstellung der Unionsbürger als 
Verfassungsgeber im Prozeß der europäischen Verfassungsentwicklung ist der 
Beschluß, eine Charta der Grundrechte der Union auszuarbeiten, von größter 
Bedeutung. Der hierfür geschaffene Konvent94 könnte Modell für ein revidiertes, dem 
Verfassungscharakter angemesseneres Verfahren der Vertragsrevision sein, das seine 
Basis in dem durch einen solchen Konvent ausgearbeiteten Vorschlag fände, über 
welchen die Regierungskonferenz beschließt, und dessen Inkrafttreten der Ratifikation 
durch die Mitgliedstaaten und möglicherweise einem europäischen Referendum 
unterworfen ist. Die Völker der Mitgliedstaaten sind schon jetzt nur noch eingeschränkt 
Herren ihrer Verfassungen, aber als Staats- und Unionsbürger „Herren der Verträge“. 
Dies gilt es bewußt zu machen, damit auf der Basis der Grundrechte-Charta die 
nunmehr in Angriff genommende Reform der Union sowie der Beitritt neuer 



Mitgliedstaaten verstanden wird als Ergänzung und Erweiterung des europäischen 
Sozialvertrags.  
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